
8. Beiblatt Beib,att zur Parlamentskorres~ondenz 6. Dezember 1955 " 

390/J e n t r agil ' 

':i,9-~r Abg. J)r. Z e 0 h n e r, 14 a I' k,· Hol. u b e k und Genossen 
aß den Bundesminister tür Unterrioht, 

betreffend Vf;lrwendung gesetzwidriger 8taatswappen. , -.-.- ... 
Anläßlioh der Rektorinauguration in der Akademie für bildende Künste' 

wurden Einladungen versendet, auf denen mit irägestempel aufgedruokt war 
"K.u.K.Akedemie der bild~nden Künste- mit dem ehemaligen Doppeladler. Das 

.vonstaatlichen Behörden, Einriohtung~n und Anstalten zu verwende Staats

siegel ~st durch das Gesetz vom 1. Mai 1945, 8tGBl.Nr. 107, einheitlich 
festgelegt. 

Die Verwendung abgesohaffter Wappen wi4erapr1oht diesem Gesetz. ~r 
, , 

Harr Bundesminister hat wiederholt seiner Uberzeugung Ausdruok verliehen, 

daß die Behörden der Jugend in Ertüllung der at aatsbUrgerlichen Pflicht ein 
Vorbild geben sollen. Diese8 Verhalten des Profesaorenkollegiwns der 4ka

demie der bildenden Künste ist hingegen nicht geeignet, die studierende 

Jugend zur Aohtung vor der RepublikÖsterre ioh und ihren Sfmbolen zu er ... 

ziehen. 
. .' 

Die gefertigten Abgeordneten riohten daher an dan Herrn Unterrichts. 

minister die nachstehende 

A A 6 rä,j~ ,e. 

Ist der Berr :Bundesminister für Wntlerrieht' bereit,wegen' (Heles Vor

falles eine UnterSUChUng einzu.leiten und dem Hohen Haus Uber das Ersebnis 

zu ber1ohteD? 

.... ~- ............ -
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